
Zivilpersonen auch nur in beschränktem Umfang für 
möglich hält.

Die bisher im einzelnen völkerrechtlich nicht geregelte 
Geiselfrage wird im Urteil nur kurz berührt (S. 74). 
Soweit ersichtlich, wird für völkerrechtswidrig erklärt: 
1. Geiselverhaftung zur Verhinderung und Bestrafung 
j e d e r  Art ziviler Unruhen, also eine unzulässige Aus
dehnung des Verfahrens der Geiselnahme auf Fälle, wo 
militärische Notwendigkeiten sie nicht gebieten, 2. ein 
Befehl des OKW (Keitel) vom 16. 9.1941, wonach für 
ein deutsches Menschenleben 50 bis 100 Sowjetangehö
rige mit dem Leben büßen sollen, ein Maß, das in prak
tischen Einzelfällen noch weiter überschritten sein soll,
3. Massentötungen in Verbindung mit Stadtzerstörun
gen; zu 2. und 3. also Fälle, in denen über das nötige 
Ausmaß der Vergeltung nach Ansicht des Gerichtshofs 
hinausgegangen ist. Grundsätzlich Neues ist in dieser 
Stellungnahme nicht enthalten28).

4. Politik der Zwangsarbeit (S. 83 bis 87)

Nach den Feststellungen des Gerichtshofs, die sich in 
weitem Maße auf die Erklärungen des Mitangeklagten 
und dieserhalb hingerichteten früheren Reichskommis
sars für den Arbeitseinsatz (seit März 1942) Saukel 
stützen (S. 83, 162 ff.), sind aus sämtlichen besetzten 
Gebieten insgesamt etwa 5 Millionen Menschen zum 
Einsatz in der deutschen Industrie und deutschen Land
wirtschaft nach Deutschland verbracht worden. Bei 
einer Besprechung vom 1.3. 1944 hat Saukel die Zahl 
der darunter befindlichen freiwilligen Arbeiter nur auf 
200 000 berechnet. Der Gerichtshof hat daher fest
gestellt, daß Aushebungen die Regel, nicht etwa die 
Ausnahme waren, eine Feststellung, der insbesondere 
auch Erklärungen Saukels über die allgemeine Politik 
zur Mobilisierung der Arbeitskräfte gerade in der Sow
jetunion (S. 87) zugrunde gelegt werden konnten. Der 
Gerichtshof hat ferner, und zwar insbesondere auf 
Grund der Vernehmung von Göring als der bis zum 
Amtsantritt Saukels verantwortlichen Stelle festge
stellt, daß — und zwar auch schon vor 1942 — eine 
weitgehende Verwendung der nach Deutschland ver
brachten Arbeiter sowie von Kriegsgefangenen und 
Konzentrationslagerhäftlingen in der Rüstungsindustrie, 
zu Schanzarbeiten und Rüstungstransporten, ja sogar 
in der Flakartillerie selbst stattgefunden hat. (Siehe 
auch S. 121 ff.). Schließlich wurden die zwangsweisen 
Abtransporte auch auf Jugendliche ausgedehnt (von 
Kosenberg und von v. Schirach gedeckte Befehle vom 
14.6.1944 zur Ergreifung von 40 000 bis 50 000 Ju
gendlichen von 10 bis 14 Jahren für eine Heuaktion 
(S. 137) und vom Sommer 1944 zur Verwendung von 
50 000 Jugendlichen von 10 bis 20 Jahren aus der 
Sowjetunion in der deutschen Industrie oder als Hilfs
kräfte in deutschen Truppeneinheiten (S. 161).

Der Gerichtshof stellt demgegenüber fest, daß nach 
Art. 6 b des Statuts „Verschleppung der aus einem 
besetzten Gebiet stammenden oder dort befindlichen 
Zivilbevölkerung zur Zwangsarbeit oder irgendeinem 
Zwecke“ als Kriegsverbrechen anzusehen ist. Er ver
weist hierzu auf Art. 52 der HLK, wonach Natural- 
und Dienstleistungen (gegen Vergütung) von Gemein
den oder Einwohnern besetzter Gebiete nur für die 
Bedürfnisse des Besatzungsheeres gefordert werden 
dürfen, im Verhältnis zu den Hilfsquellen des Landes 
stehen und solcher Art sein müssen, daß sie nicht für 
die Bevölkerung die Verpflichtung enthalten, an Kriegs
unternehmungen gegen ihr Vaterland teilzunehmen. 
Soweit Kriegsgefangene in Frage kommen, führt der 
Gerichtshof Art. 31 des Kriegsgefangenenabkommens 
von 1929 an, wonach die von den Kriegsgefangenen 
zu leistenden Arbeiten in keiner unmittelbaren Be
ziehung zu den Kriegshandlungen stehen dürfen und 
es insbesondere ausdrücklich verboten ist, Gefangene 
zur Herstellung und zum Transport von Waffen oder 
Munition aller Art sowie zum Transport von für die 
kämpfende Truppe bestimmten Material zu verwenden 
Soweit der Gerichtshof auf Grund des Einzelmaterials 
unzulässige Verwendung der Zwangsarbeiter zu mili
tärischen und Rüstungszwecken feststellt, erübrigt sich 
jede weitere Vertiefung. Der Rechtfertigungsversuch 
Görings: „Wir verwendeten diese Arbeitskräfte aus 
Sicherheitsgründen, damit sie nicht in ihrer Heimat

«) Wegen der Eigentumsfragen siehe unten zu 5.

tätig sein konnten und nicht gegen uns arbeiteten. 
Andererseits dienten sie dazu, uns im Wirtschaftskriege 
zu helfen“ (S. 121), ist völkerrechtlich- unhaltbar. Im 
übrigen trifft das Urteil auch hier zunächst den fest
gestellten Tatbestand in seiner Gesamtheit, d. h. die 
zwangsweise Massendeportation, die Verschleppung der 
Bevölkerung. Eine Stellungnahme zu der Frage, ob und 
unter welchen Voraussetzungen etwa die ebenfalls vor
gekommene Einführung der Arbeitsdienstpflicht in den 
besetzten Gebieten selbst (etwa nach Maßgabe entspre
chender Landesgesetze) oder Einzeltransporte straffäl
liger oder sicherheitsgefährdender Elemente nach der 
augenblicklichen, noch nicht vertieften Rechtslage für 
zulässig erachtet werden könnten, ist aus dem Urteil 
nicht mit Sicherheit zu entnehmen.

5. Plünderung öffentlichen und privaten Eigentums 
(S. 78 bis 82)

Das in dieser Weise gekennzeichnete Kriegsverbrechen 
in Art. 6 b des Statuts wird vom Gerichtshof für ge
geben angesehen, weil „die von Deutschland besetzten 
Gebiete für den deutschen Kriegseinsatz in unbarmher
ziger Weise ausgebeutet wurden, ohne Rücksichtnahme 
auf die örtliche Wirtschaft und im Verlauf einer vor
bedachten Planung und Politik.“ Diese Feststellung 
gründet sich auf grundsätzliche Anordnungen und Er
lasse wie etwa:
Göring, 10. 10. 1939: „aus den Gebieten des Generalgouverne
ments müssen alle für die deutsche Kriegswirtschaft brauch
baren Rohstoffe, Altstoffe, Maschinen usw. herausgenommen 
werden. Betriebe, die nicht für die notdürftige Aufrechterhal
tung des nackten Lebens der Bewohnerschaft unbedingt not
wendig sind, müssen nach Deutschland überführt werden, 
soweit nicht die Übertragung unverhältnismäßig viel Zeit er
fordert und deshalb ihre Beschäftigung mit deutschen Aufträgen 
an Ort und Stelle zweckmäßiger ist.“
OKW.-Befehl vor dem Angriff auf die Sowjetunion: die größt
mögliche Menge Nahrungsmittel und Rohstoffe für Deutschland 
zu erhalten, — das ist der hauptsächlichste wirtschaftliche 
Zweck des Feldzuges."
Rosenberg, 20.6.1941: Empfehlung der Verwendung von Er
zeugnissen Südrußlands und des nördlichen Kaukasus zum 
Zwecke der Verpflegung des deutschen Volkes: „wir sehen 
durchaus nicht die Verpflichtung ein, aus diesen Überschuß
gebieten das russische Volk mitzuernähren. Wir wissen, daß 
das eine harte Notwendigkeit ist, die außerhalb jeden Gefühls 
steht.“
Sie gründet sich weiter „auf die zur völligen Ausbeutung 
der Wirtschaftsquellen der besetzten Gebiete (im Inter
esse der deutschen Kriegswirtschaft) benutzten Me
thoden.“ „Die für den deutschen Kriegseinsatz als wert
voll betrachteten Industrien wurden gezwungen, weiter
zuarbeiten, die meisten der übrigen wurden ganz still
gelegt, Rohstoffe und Fertigerzeugnisse wurden gleicher
maßen für die Bedürfnisse der deutschen Industrie be
schlagnahmt.“ „Nach der Besetzung des Sowjetgebiets 
fanden Beschlagnahmungen landwirtschaftlicher Er
zeugnisse in großem Umfange statt, unter vollständiger 
Mißachtung der Bewohner des besetzten Gebiets.“ Sie 
gründet sich endlich auf eine „großangelegte Beschlag
nahme von Kunstschätzen, Möbeln, Spinnstoffen und 
ähnlichen Erzeugnissen in allen besetzten Ländern.“

Demgegenüber ist in den auch vom Gerichtshof kurz 
angezogenen Art. 42 bis 56 der HLK der Schutz des 
privaten und öffentlichen Eigentums im besetzten Ge
biet in mannigfacher Beziehung ausgesprochen: „Das 
Privateigentum soll geachtet werden und darf nicht 
eingezogen werden“ (Art. 46). „Keine Strafe in G e l d  
o d e r  a n d e r e r  A r t  darf über eine ganze Bevölke
rung wegen der Handlungen einzelner verhängt werden, 
für welche die Bevölkerung nicht als mitverantwort
lich angesehen werden kann“ (Art. 50)). „Für Zwangs
auflagen hat der kommandierende General die Verant
wortung“ (Art. 51) Naturalleistungen und Dienste 
können nur für die B e d ü r f n i s s e  d e s  B e 
s a t z u n g s h e e r e s  gefordert werden. (Art. 52). Er
hebung der staatlichen Abgaben, Zölle oder Gebühren 
verpflichtet zur Übernahme der Verwaltungskosten in 
demselben Maße, wie es der gesetzmäßigen Regierung 
oblag. (Art. 48). Beschlagnahmemöglichkeit besteht 
nach Art. 53 zunächst für alles bewegliche S t a a t s 
eigentum, das geeignet ist, den Kriegsunternehmungen zu 
dienen; im übrigen, also auch in bezug auf Privateigen
tum, für Nachrichten- und Beförderungsmittel sowie 
Waffenniederlagen und Kriegsvorräte. Dagegen ist der 
besetzende Staat selbst hinsichtlich der dem feindlichen
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